
 

Merkblatt Insolvenzverfahren Solen AG 
(Bitte unbedingt beachten) 

 
Das Amtsgericht Meppen hat mit Beschluss vom 1. Juli 2013 das Insolvenzverfahren über das Vermögen 
der Solen AG  das Insolvenzverfahren eröffnet und RA Stellmach zum Insolvenzverwalter bestellt.  
 
Als Besitzer einer Anleihe kommen auf Sie zwei wichtige Ereignisse zu: die Entscheidung, einen „gemein-
samen Vertreter“ in der Anleihegläubigerversammlung zu wählen und die Anmeldung Ihrer Forderung im 
Insolvenzverfahren zur Insolvenztabelle und den weiteren wirtschaftlichen Kurs des Unternehmens.  
 

 In dem einen Termin geht es darum, wie sich künftig speziell das rechtliche Schicksal Ihrer Anleihe 
gestaltet; es handelt sich um die Anleihegläubigerversammlung. Rechtsgrundlage dafür ist das 
Schuldverschreibungsgesetz. 
 

 Im zweiten Termin geht es um das wirtschaftliche Schicksal Ihres Geldes, das Sie in die Anleihe 
investiert haben; zusammen mit den Forderungen, die auch andere Gläubiger gegen die Solen AG 
haben, werden in diesem zweiten Termin, der Insolvenzgläubigerversammlung, zur Sprache kom-
men. 

 
Sie können die Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE mit der Vertretung in der Anleihegläubigerver-
sammlung, der Vertretung in der insolvenzrechtlichen Gläubigerversammlung und – soweit überhaupt er-
forderlich -  mit der Anmeldung Ihrer Ansprüche zur Insolvenztabelle beauftragen, eine rechtliche Prüfung 
der Ansprüche ist davon nicht erfasst. Da das Insolvenzgericht die Anleihegläubigerversammlungen auf 
Montag, den 19. August 2013, den Termin zur Erörterung des Insolvenzplanes und des Stimmrechts der 
Gläubiger auf Dienstag, den 22. August 2013, jeweils um 10:00 Uhr gesetzt hat, sollten Aufträge zur An-
meldung bis zum  

 
16. August 2013 

 
bei der Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE eingehen. Nach Ablauf des 16. August 2013 kann eine 
rechtzeitige Anmeldung nicht mehr sichergestellt werden. Nach Ablauf der Anmeldefrist ist eine Forde-
rungsanmeldung zwar unter Umständen noch möglich, dies kann aber u. U. zu geringen Mehrkosten füh-
ren. 
 
Wenn Sie die Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE beauftragen wollen, so benötigen wir von Ihnen:  
 

 Die Unterlagen zu Ihrer Anleihe 

 sofern von /bei Ihnen ausgesprochen / vorhanden: 
 Kündigungsschreiben 
 Schreiben zu Schadensersatz oder / und Anfechtung 

 Sofern vorhanden: Angaben zu Ihrer Rechtsschutzversicherung (Gesellschaft/Policen-Nr.) 
 
Erforderlich ist außerdem die nachfolgende Anmeldevollmacht. 
 
Zinsen können zwar grundsätzlich geltend gemacht werden, werden aber aus Vereinfachungsgründen von 
der Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE in diesem Verfahren grundsätzlich nicht mit angemeldet, da 
es aus Sicht der Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint. 

 
Sie erreichen uns unter: 

Göddecke Rechtsanwälte 
Auf dem Seidenberg 5 
53721 Siegburg 
Telefon: 0 22 41 / 17 33 – 0 / Fax: - 44 
eMail: info@rechtinfo.de 
Internet: www.kapital-rechtinfo.de 

 



 

 

Name, Vorname 
 

Anleihebezeichnung 
und Nr. 

 

Straße, HausNr. 
 

PLZ, Ort 
 

 

Auftrag/Vollmacht zur Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung  

Hiermit beauftrage ich die Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE, RA Hartmut Göddecke, Auf 
dem Seidenberg 5, 53721 Siegburg zur Teilnahme und Abstimmung der Solen AG in Meppen. Die 
Gebühren richten sich nach einer Gebührenvereinbarung. 
 
RA Göddecke ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. 
 
Der Auftrag wird nur bearbeitet, wenn das unterzeichnete Anmeldeformular im Original mit allen 
relevanten Unterlagen (siehe voriges Merkblatt) eingereicht wird. Die Anmeldung erfolgt aufgrund 
der von mir eingesandten Unterlagen, eine rechtliche Prüfung der Ansprüche erfolgt nicht. Das 
Merkblatt zur Insolvenz der Solen AG habe ich erhalten. 
 

 

Ort, Datum, Unterschrift 
 

 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 

Widerrufsbelehrung  
 

Widerrufsrecht. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Anga-
be von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 
4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Der Widerruf ist zu richten an: Rechtsanwalt Hartmut Göddecke, Auf dem Seidenberg 5, 
D-53721 Siegburg, Fax: 02241-1733-44, E-Mail: info@rechtinfo.de. 
Widerrufsfolgen. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechter-
tem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
Besondere Hinweise. Ihr Widerrufsrecht erlischt auch, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. 

Bestätigung über Aushändigung der 
Widerrufsbelehrung 
 

Hiermit bestätige ich, dass mir ein Exemplar der Wider-
rufsbelehrung heute ausgehändigt worden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................................................... 

Ort, Datum, Unterschrift 
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http://www.kapital-rechtinfo.de/


 

 

Name, Vorname 
 

Anleihebezeichnung 
und Nr. 

 

Straße, HausNr. 
 

PLZ, Ort 
 

Telefon, Telefax 
 

E-Mail 
 

Bankverbindung 
 

Kontonummer 
 

Bankleitzahl 
 

 

Auftrag/Vollmacht zur Anmeldung zur Insolvenztabelle und zur Teilnahme an 
der Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren 

Hiermit beauftrage ich die Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE, RA Hartmut Göddecke, Auf 
dem Seidenberg 5, 53721 Siegburg zur Anmeldung meiner Forderung zur Insolvenztabelle der 
Solen AG in Meppen. Die Gebühren richten sich nach einer Gebührenvereinbarung. 
 
RA Göddecke ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. 
 
Der Auftrag wird nur bearbeitet, wenn das unterzeichnete Anmeldeformular im Original mit allen 
relevanten Unterlagen (siehe voriges Merkblatt) eingereicht wird. Die Anmeldung erfolgt aufgrund 
der von mir eingesandten Unterlagen, eine rechtliche Prüfung der Ansprüche erfolgt nicht. Das 
Merkblatt zur Insolvenz der Solen AG habe ich erhalten. 
 

 

Ort, Datum, Unterschrift 
 

 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
 
 
 

Widerrufsbelehrung  
 

Widerrufsrecht. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Anga-
be von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 
4 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Der Widerruf ist zu richten an: Rechtsanwalt Hartmut Göddecke, Auf dem Seidenberg 5, 
D-53721 Siegburg, Fax: 02241-1733-44, E-Mail: info@rechtinfo.de. 
Widerrufsfolgen. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechter-
tem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
Besondere Hinweise. Ihr Widerrufsrecht erlischt auch, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. 

Bestätigung über Aushändigung der 
Widerrufsbelehrung 
 

Hiermit bestätige ich, dass mir ein Exemplar der Wider-
rufsbelehrung heute ausgehändigt worden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................................................... 

Ort, Datum, Unterschrift 
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http://www.kapital-rechtinfo.de/


 

Gebührenvereinbarung 
 

zwischen 
 
Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE, Auf dem Seidenberg 5, 53721 Siegburg  
 

und 
 
 
 
 

Titel, Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort 
 
 
Diese Gebührenvereinbarung gilt nur für Mandanten, bei denen keine Rechtsschutzversicherung besteht, 
bzw. diese die Kostenübernahme für die Interessenwahrnehmung im Rahmen der Kapitalanlage bereits 
abgelehnt hat. 
 
 
Für die Vertretung in der Anleihegläubigerversammlung und der insolvenzrechtlichen Gläubigerver-
sammlung des Mandanten gegenüber die Solen AG zustehenden Forderungen im Insolvenzverfahren wird 
ein  
 
Pauschalbetrag von € 125,00 einschl. 19 % Umsatzsteuer (€ 19,69 netto € 105,04) vereinbart.  
 
Vorrausetzung ist die Teilnahme am Zahlungsverfahren durch die Anwaltliche Verrechnungsstelle. Eine 
Anmeldung im Insolvenzverfahren ist nicht wendig, wenn ein gemeinsamer Vertreter für die Gläubiger der 
Anleihe bestellt werden sollte; sollte ein solcher gemeinsamer Vertreter nicht bestellt werden, ist auch die 
Anmeldung zur Insolvenztabelle von der Vergütungsvereinbarung mit umfasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift/en des/der Mandanten 
 



 

Mandanteninformation 
 
 
 

Die beste Arbeit leistet, wer sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentriert. Damit wir uns noch mehr Zeit für Ihre Beratung nehmen kön-

nen, haben wir in unserer Kanzlei die Honorarabrechnung an einen kompetenten Partner übertragen, die Deutsche Anwaltliche Verrech-

nungsstelle AG - AnwVS -, Schanzenstraße 30, 51063 Köln. Die AnwVS gewährleistet die korrekte Bearbeitung der von uns vorgegebenen 

Rechnungen und erteilt Ihnen jederzeit alle gewünschten Auskünfte. Das von der AnwVS praktizierte Abrechnungs- verfahren hat sich viel-

fach bewährt und entlastet unsere Kanzlei in der Verwaltung. So haben wir mehr Zeit, die speziell unseren Mandanten zugute kommt. Nach 

der geltenden Rechtslage ist für dieses Abrechnungsverfahren Ihr schriftliches Einverständnis erforderlich. Ich bitte Sie höflich um Ihre Zu-

stimmung durch Unterzeichnung der nachstehenden Erklärung. Selbstverständlich ist die AnwVS zur absoluten Verschwiegenheit verpflich-

tet. 

Zusätzliche Kosten entstehen Ihnen durch die Einschaltung der AnwVS nicht! 
 

 

Zustimmungs- und Abtretungserklärung 
zur Honorarabwicklung über die Deutsche  Anwaltliche Verrechnungsstelle AG 

 
 
 

  
 

Name, Vorname / Firma  Bei Firmen: Name, Vorname, Geschäftsleistung 

 

 

  
 
  

 
 

Straße, Hausnummer PLZ Ort 

 
 
 

  
 

Bei natürlichen Personen: Geburtsdatum Bei Firmen: Handelsregister, HR-Nummer 

 
gibt nach ausführlicher Aufklärung durch den beratenden Rechtsanwalt folgende Erklärungen ab: 

 

1. Ich erkläre mich ausdrücklich einverstanden mit der Abtretung der Honoraransprüche meines Anwalts und der Vergütungsforderungen 

bzw. Pflichtverteidigergebühren gegen die Staatskasse aufgrund meiner Beratung und Vertretung sowie der Weitergabe der zum Zwecke der 

Abrechnung und Geltendmachung jeweils erforderlichen Informationen (Personendaten, Gegenstandswert, Beratungsinhalte, Prozessdaten 

und -verlauf, (Rechtsschutz-)Versicherungsdaten, Honorarsatz) an die Deutsche Anwaltliche Verrechnungsstelle AG – AnwVS - , Schanzenstraße 

30, 51063 Köln. Mir ist bekannt, dass mein Anwalt zur Weitergabe dieser Informationen an die AnwVS aufgrund der Abtretung verpflichtet ist. 

Ich entbinde hierzu meinen Anwalt ausdrücklich von seiner anwaltlichen Schweigepflicht, soweit dies für die Abrechnung und Geltendma-

chung der Forderungen erforderlich ist. Zugleich erkläre ich mich einverstanden, dass die AnwVS zum Zwecke der Bonitätsprüfung meine Da-

ten an die SCHUFA weiterleitet und einen entsprechenden Bonitätsscore abfragt. 

 

2. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die AnwVS die Leistungen meines Rechtsanwalts mir gegenüber in Rechnung stellen und für eigene Rech-
nung einziehen wird. Hierfür verzichte ich auf die Unterzeichnung der Rechnung gemäß § 10 RVG durch meinen Anwalt und das unmittelbare 
Einfordern des Rechnungsbetrags oder Vorschusses durch meinen Anwalt selbst (§ 9 RVG). 
 
3. Haben Dritte (insbesondere Rechtsschutzversicherungen, Staatskasse o. ä.) die sich aus dem Mandat ergebende Forderung meines Anwalts 
auszugleichen, so trete ich meine Freistellungs- und Zahlungsansprüche gegen diese Dritten an die AnwVS ab, sobald diese die Vergütungsrech-
nung meines Anwalts bezahlt hat. Darüber hinaus ermächtige ich die AnwVS die ggf. erforderliche Zustimmung zu dieser Abtretung bei dem 
Dritten einzuholen. Zudem weise ich den Dritten unwiderruflich an, die zu zahlenden Beträge schuldbefreiend ausschließlich an die AnwVS zu 
zahlen und mit der AnwVS zu korrespondieren. Zahlungen an mich oder an meinen Anwalt haben aufgrund dieser Weisung und der Abtretung der 
Freistellungs- und Zahlungsansprüche keine Erfüllungswirkung. Weiterhin trete ich Kostenerstattungsansprüche gegen diese Dritten an die AnwVS 
ab, sofern mein Anwalt auch diese Ansprüche über die AnwVS abrechnet und die AnwVS diese Ansprüche erfüllt hat. Sofern Auseinanderset-
zungen mit diesen Dritten über die Höhe oder die Angemessenheit der von meinem Anwalt in Rechnung gestellten Honorarnoten entstehen 
sollten, bevollmächtige und beauftrage ich hiermit die AnwVS mit der außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung der Freistel-
lungsansprüche und Vergütungsansprüche aus dem Versicherungsverhältnis. Hierdurch entstehen mir keine weiteren Kosten; die Kosten werden 
von der AnwVS getragen. 
 
4. Diese Erklärung gilt für alle laufenden und zukünftigen Mandatierungen. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 

 
    , den    

Ort Datum Unterschrift des Mandanten



 
 
Für Ihre Notizen an uns: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


